
Mehr als beim Ansitz oder der EinzeI
pirsch wird .der Schütze bei den nun 

anstehenden Gesellschaftsjagden - egal 
ob Feldtreiben oder Drückjagd - durch 

blitzartig veränderte Situationen oder 
mitteilsames Kurzge

spräch der Teilnehmer 
zwischen den Treiben 

leicht abgelenkt. Dabei 

( 

erfordert das Führen von Schusswüffen 
größte Aufmerksamkeit und Disziplin, 
sonst gerät das Leben anderer oder das 
eigene plötzlich in Gefahr. Hier wesent
liche Grundregeln in Anlehnung an die 

UW, bildhaft dargestellt 
mit Zeichnungen von 
PUtSCH-Redakteur 
Gerhard Seilmeier. 

A
- ll1 Schüt7enstand: Der 

vom Einweiser vor
geschriebene Schuss

bereich ist ein:whrtlten. Vor 
ßeginn des Treibcns mit den 
Stand nachbarn Sichtverbin
dung und Verständigung, etwa 
durch Winken, aurnehmen . 

ird der Stand -
Zustimmung des Jagd
leiters vorausgeset71 -

zum Beispiel I1ir Fangschüsse 
verlassen, unbedingt die Stand
nachbarn informieren (siehe 
UVV §4 Abs. 6). 
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§4 Abs. 8). . 

ür die jeweilig\! 
Schusswl)tTe darf 

___ -~'"-...../ nur geeignete 

lieh gilt: Jeder Schütze 
ist für seinen Schuss 
sdbst verantwortlich! 

Munition mit passendem 
Kaliber und in einwand
freiem Zustand verwendet 
werden. Patronen mit 

l M
- J it Ausnahme der 

Treiben oder bei 
Nachsuchen 

sind Wanen grundsiilz
I ich vollständig entla
den zu tragen: Kipp
laulWalTen mit gebroche
nen Uiufen, Rcpetier- und 
Selbstladegewehre mit 
geötfnetem Verschluss. 

I' lintenJaulgeschosscn wer
den - daheim wie im Revier 
"am MaHn lind an der Frau" 
- von Schrot patronen 
getrennt aulbewahrt, Ulll 

einen versehentlichen Ein
satL Zli vermeiden (siehe 
UVV § 2, Abs. 2 lind 4). 

A
lle TeilncllIllt:r der Jagd sol
len sich farblich von der Um
gebung abheben, Schützen 

zum Beispiel durch ein signal rotes 
Hutband, Treiber und Durchgeh
schützen durch signalfarbenen ßrust
llinhang (siehe UVV §4Abs. 12). 

er Watfenlaufzeigt dann generell nach oben und nicht 
"salopp" nach vorn. Der Jagdleiter kann zulassen, 

~_---' dass bei widriger Wilterung entladene(!) WalTen ge-
schlossen lind mit der Mündung nach unten getragen werden 
dürfen (siehe UVV § 4, Abs. 10). Auch während der Treiben 
sind Laufmündungen stets so auszurichten, dass keine Per;>o
nen gefährdet werden. Mit Ausnahme der Treiben oder bei 
Nachsuchen sind Wanen grundsätzlich vollstiindig entladen 
zutragen: Kipplaufwatlen mit gebrochenenen Uiuten, Repe
tier- und Selbstladegewehre mit geötliletem Vt:rschluss. 
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Ikohol hat auf der Jagd wie im A Straßenverkehr nichts zu suchen : 
Die Reaktionsschnelligkeit wird 

ebenso gemindert wie die Einschätzungs
fähigkeit möglicher Gefahrenquellen. 

in ausreichender 

.... 

Kugel fang muss gegeben 
sein, die Gefährdung von 

Personen und des Hinterlandes 
ist auszuschließen. 
Bei Gefahr von Abprallern oder 
Querschlägern au f Wasser, 
gefrorenem oder a.~pha It iertem 
oder betonierlem Unlergrund 
unlerbleibt der Schuss (siehe 
UVV § 3, Ahs. 4). 
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unterbleibt, wenn 
sich Menschen im 
Gefahrt:nbt:reich der 
Watfe befinden. 
Ebenso unterbleibt 
das "Durchziehen" 
mit der Waffe durch 
die Schützen- oder 
Treiberkette (siehe 
UVV §4 Abs. 7). 
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A&Jliy.Ji!.lI:~or dem Überwinden von Ilindernissen 
wie Zäunen oder Griiben oder dem 
Besteigen und Verlassen von Hochsitzen 

müssen Patronenlager grundsiilzl ich entladen 
sein (siehe UVV §3 Abs. 3). 


